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1. Einleitung 

1.1 Rechtlicher Hintergrund 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes 

nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlich 

erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wer-

den. Bei der Erstellung des Umweltberichts ist die Anlage zum BauGB zu verwenden. 

Entsprechend § 2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bauleitplan und unterliegt 

damit den gleichen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange). Er dient als Grundlage für die durchzuführende Umwelt-

prüfung. Der Umweltbericht und die eingegangenen Anregungen und Hinweise sind als Ergebnis der 

Umweltprüfung in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen. Der Umwelt-

bericht und die eingegangenen Anregungen und Hinweise sind als Ergebnis der Umweltprüfung in der 

abschließenden bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen. Die vorliegenden Unterlagen wer-

den daher als Umweltbericht mit integriertem landschaftspflegerischem Planungsbeitrag bezeichnet. 

Um Doppelungen und damit eine unnötige Belastung des Verfahrens zu vermeiden, wurden die für die 

Abarbeitung der Eingriffsregelung (§ 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BNatSchG) notwendigen 

zusätzlichen Inhalte, die als Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1a Abs. 3 

und § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB 

einzustellen sind, in den Umweltbericht integriert. Die vorliegenden Unterlagen werden daher als Um-

weltbericht mit integriertem Landschaftspflegerischem Planungsbeitrag bezeichnet. 

 

1.2 Ziele und Inhalte der Planung 

1.2.1 Ziele der Planung 

Der Flächennutzungsplan der Marktgemeinde Eiterfeld aus dem Jahr 2007 stellt für den Bereich des 

Plangebietes „Sonderbauflächen Einkaufsmarkt, Bestand“ dar. Da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 

BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, stehen die geplanten Festsetzungen des 

Bebauungsplanes zur Art der baulichen Nutzung den Darstellungen des rechtswirksamen Flächennut-

zungsplanes somit zunächst entgegen, sodass die vorliegende teilräumliche 13. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes erforderlich ist, die gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 11 „Glockenbaum“ – 3. Änderung erfolgt. Planziel der 13. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes im Bereich „Glockenbaum“ ist die Darstellung von „Gemischten Bauflächen“. 

 

1.2.2 Standort, Art und Umfang des Vorhabens 

Der räumliche Geltungsbereich der 13. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst Flächen in der 

Gemarkung Eiterfeld, Flur 12, und wird wie folgt begrenzt: 

Norden:  Bushaltestelle und Bahnhofstraße (L 3170) sowie daran angrenzend Wohnbebauung 

Osten:  Bahnhofstraße und Einzelhandelsnutzungen sowie Geltungsbereich des Bebauungs-

planes Nr. 21 „Nahversorgung Bahnhofstraße“ von 2008 (Sondergebiet gemäß § 11 

BauNVO) 

Süden: Unbefestigter Wirtschaftsweg sowie landwirtschaftliche Flächen 

Westen: Gemischte Nutzungen und Freiflächen sowie Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Nr. 11 „Glockenbaum“ von 1990 (Mischgebiet) 
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Naturräumlich liegt das Plangebiet nach Klausing (1988) im Naturraum Nr. 353.22 „Soisberger Kuppen-

rhön“ (Haupteinheit 353 „Vorder- und Kuppenrhön (mit Landrücken)“) im Osthessischen Bergland.  

Die Höhenlage des Plangebietes bewegt sich zwischen 317 m ü. NHN im Norden und 310 m ü. NHN 

im Süden. 

 

 
Abb. 1: Lage und Umfeld des Plangebietes (rot umrandet) im Luftbild. (Quelle: NaturegViewer Hessen, Zugriffsda-
tum: 06/2023, eigene Bearbeitung) 

 

1.2.3 Inhalt und Darstellung der Änderung des Flächennutzungsplanes 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die 

sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 

künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienen-

de sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Um-

welt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klima-

schutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung fördern sowie die städte-

bauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.  

Der Flächennutzungsplan der Marktgemeinde Eiterfeld aus dem Jahr 2007 stellt für den Bereich des 

Plangebietes Sonderbauflächen Einkaufsmarkt, Bestand dar. Da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 

BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, stehen die geplanten Festsetzungen des 

Bebauungsplanes Nr. 11 zur Art der baulichen Nutzung den Darstellungen des rechtswirksamen Flä-

chennutzungsplanes somit zunächst entgegen, sodass die vorliegende teilräumliche 13. Änderung des 

Flächennutzungsplanes erforderlich ist, die gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB im Parallelverfahren zur 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Glockenbaum“ – 3. Änderung erfolgt. 
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Das Planziel der 3. Änderung des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Mischgebietes nach § 6 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) anstelle des gegenwärtig festgesetzten Sondergebietes Einzelhan-

del (SO 2). Mit der teilräumlichen 13. Änderung des Flächennutzungsplanes werden auf Ebene der 

vorbereitenden Bauleitplanung somit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die städtebauliche 

Entwicklung und Erschließung des Plangebietes im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11 

„Glockenbaum“ – 3. Änderung geschaffen. 

 

1.3 Berücksichtigung der Umweltbelange bei der Planaufstellung 

1.3.1 Flächenbedarf und sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden; 

dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 

die Möglichkeiten der Entwicklung der Stadt insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 

Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen 

auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte 

Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Diese Grundsätze sind nach § 1 Abs. 7 

BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen.  

 

1.3.2 Einschlägige Fachgesetze und -pläne sowie deren Ziele des Umweltschutzes 

Regionalplan 

Der Bereich des Plangebietes ist im derzeit rechtsgültigen Regionalplan Nordhessen 2009 als „Vorrang-

gebiet Siedlung Bestand“ festgelegt, sodass die Planung hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung 

gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst ist. 

 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Marktgemeinde Eiterfeld aus dem Jahr 2007 stellt für den Bereich des 

Plangebietes „Sonderbauflächen Einkaufsmarkt, Bestand“ dar. Da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 

BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, stehen die geplanten Festsetzungen des 

Bebauungsplanes zur Art der baulichen Nutzung den Darstellungen des rechtswirksamen Flächennut-

zungsplanes somit zunächst entgegen, sodass der Flächennutzungsplan daher gemäß § 8 Abs. 3 

Satz 1 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes für den Bereich des Plange-

bietes sowie den südlich angrenzend verbleibenden Sondergebietsflächen entsprechend geändert wird. 

 

Verbindliche Bauleitplanung 

Das Plangebiet befand sich zunächst im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 11 „Glockenbaum“ 

von 1990, der im Bereich des Plangebietes bereits Mischgebiet mit überbaubaren und nicht überbau-

baren Grundstücksflächen festgesetzt hatte. Zum Maß der baulichen Nutzung setzte der Bebauungs-

plan Nr. 11 im Bereich des Plangebietes eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,4, eine Geschossflächen-

zahl von GFZ = 0,5 sowie eine offene Bauweise fest. Die maximale Zahl der Vollgeschosse wurde auf 

ein Maß von Z = I zuzüglich eines Dachgeschosses begrenzt. Hinsichtlich der Dachgestaltung wurden 

ausschließlich Satteldächer mit einer Dachneigung von 35° bis 48° zugelassen und die Hauptfirstrich-

tung wurde zeichnerisch festgesetzt. 
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Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Sondergebiet Lebensmittel-, Textil- und Geträn-

kemarkt“ im Bereich „Bahnhofstraße“ mit gleichzeitiger 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Glo-

ckenbaum“ von 2006 erfolgte die Umwidmung in ein Sondergebiet Einzelhandel, wobei der Bereich des 

Plangebietes als SO 2 für einen Getränkemarkt mit maximal 615 m² Verkaufsfläche vorgesehen wurde. 

Zudem wurde sogenanntes betriebsgebundenes Wohnen bauplanungsrechtlich zugelassen.  

Zum Maß der baulichen Nutzung wurde im Bereich des Plangebietes eine Grundflächenzahl von GRZ 

= 0,8, eine Geschossflächenzahl von GFZ = 0,7 sowie eine offene Bauweise festgesetzt. Die Höhe der 

baulichen Anlagen wurde als Höchstmaß auf maximal 14 m begrenzt. Als Dachform wurden Flachdä-

cher und geneigte Dächer mit einer Neigung von bis zu 45° zugelassen. Auf die Festsetzung einer 

Firstrichtung wurde verzichtet. 

Schließlich fand im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Nahversorgung Bahnhofstraße“ 

von 2008 eine Erweiterung der Flächen für Sondergebiet Einzelhandel nach Osten hin statt. Mit diesem 

Bebauungsplan wurde auch der Bebauungsplan Nr. 11 „Glockenbaum“ für den Bereich des Plangebie-

tes nochmals geändert. Demnach wird im Bereich des Plangebietes als SO 2 Einzelhandel mit einer 

maximalen Verkaufsfläche von 615 m² zugelassen, wobei bestimmte Betriebe mit innerörtlich relevan-

ten Kernsortimenten sowie Dienstleistungsbetrieben ausgeschlossen werden. Die Festsetzung zur bau-

planungsrechtlichen Zulässigkeit von betriebsgebundenem Wohnen sowie die Festsetzungen zum Maß 

der baulichen Nutzung einschließlich der Baugrenzen und Bauweise wurden für den Bereich des Plan-

gebietes aus dem Bebauungsplan Nr. 11 von 2006 unverändert übernommen. 

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 11 „Glockenbaum“ – 3. Änderung werden für seinen Gel-

tungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 11 „Glockenbaum“ von 1990 einschließlich 

der 1. Änderung von 2006 sowie des Bebauungsplanes Nr. 21 „Nahversorgung Bahnhofstraße“ von 

2008 durch die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes ersetzt. 

 

Im Hinblick auf weitere allgemeine Grundsätze und Ziele des Umweltschutzes und ihre Berücksichti-

gung bei der Planung wird auf die Ausführungen der Kap. 1.3 bis 1.3.6 sowie 2.1 bis 2.13 des vorlie-

genden Umweltberichtes verwiesen. 

 

1.3.3 Art und Menge sowie Vermeidung von Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütte-

rungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie Verursachung von Belästigungen 

Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne 

des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkun-

gen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeit-

gebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfind-

liche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden.  

Mit der geplanten Zuordnung der Gebietstypen zueinander bzw. der Ausweisung eines Mischgebietes 

im Kontext der im näheren Umfeld vorhandenen gemischten Nutzungen und Einzelhandelsnutzungen 

sowie Verkehrsanlagen kann dem genannten Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG entsprochen 

werden. Störfallbetriebe i.S.d. sog. Seveso-III-Richtlinie sind im näheren Umfeld des Plangebietes nicht 

bekannt.  
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Da im Plangebiet oder im näheren Umfeld zudem keine besonders lärmintensiven oder störanfälligen 

Nutzungen vorhanden sind oder bauplanungsrechtlich vorbereitet werden und das Verkehrsaufkommen 

im Bereich der bestehenden und zur Erschließung des Gebietes erforderlichen Verkehrswege nicht über 

ein innerörtlich übliches Maß hinausgehen wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt grundsätzlich nicht 

von immissionsschutzrechtlichen Konflikten auszugehen. 

Unmittelbar nördlich an das Plangebiet grenzt zwar der Verlauf der Bahnhofstraße als Ortsdurchfahrt 

im Zuge der Landesstraße L 3170 an, sodass grundsätzlich von entsprechenden Verkehrslärmeinträgen 

in das Plangebiet auszugehen ist. Der Bebauungsplan setzt als Art der baulichen Nutzung jedoch auf-

grund der geplanten Nutzungen im Bereich des Plangebietes ein Mischgebiet nach § 6 BauNVO fest, 

sodass hier im Vergleich etwa zu einem Allgemeinen Wohngebiet grundsätzlich reduzierte immissions-

schutzrechtliche Schutzmaßstäbe anzusetzen sind. Durch die geplante Umwidmung eines Sonderge-

bietes Einzelhandel in Mischgebiet erfolgt auch mit Blick auf die vormaligen Festsetzungen des ur-

sprünglichen Bebauungsplanes „Glockenbaum“ von 1990 keine Verschärfung der immissionsschutz-

rechtlichen Bestandssituation. 

 

1.3.4 Art, Menge und sachgerechter Umgang mit erzeugten Abfällen und Abwässern 

Da auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung im Zuge der Flächennutzungsplan-Änderung keine 

konkreten Eingriffe vorbereitet werden, wird an dieser Stelle auf die Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung verwiesen. 

 

1.3.5 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Da auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung im Zuge der Flächennutzungsplan-Änderung keine 

konkreten Eingriffe vorbereitet werden, wird an dieser Stelle auf die Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung verwiesen. 

 

1.3.6 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Da auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung im Zuge der Flächennutzungsplan-Änderung keine 

konkreten Eingriffe vorbereitet werden, wird an dieser Stelle auf die Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung verwiesen. 
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2. Beschreibung und Bewertung des Bestandes und voraussichtliche Umweltauswirkungen 

einschließlich der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

2.1 Boden und Fläche 

Gemäß § 1 BBodSchG und § 1 HAltBodSchG sind die Funktionen des Bodens, u.a. durch Vermeidung 

von schädlichen Beeinträchtigungen, nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Zur dauerhaften 

Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 

2 BNatSchG seine prägenden biologischen Funktionen, die Stoff- und Energieflüsse sowie landschaft-

lichen Strukturen zu schützen. Die Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt 

erfüllen können. Nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren oder, soweit eine Entsie-

gelung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen. 

 

Bewertungsmethoden 

Die nachfolgende Bodenbewertung erfolgte in Anlehnung an die „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von 

Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen“ (HMUELV 

2011). Die Datengrundlage für die Bodenbewertung wurde dem Boden Viewer Hessen (HLNUG 2021A) 

entnommen. Während der Geländebegehung wurden gegebenenfalls einzelne Daten gegengeprüft 

(z.B. Erosionserscheinungen, Vorbelastung, etc.). 

 

Bestandsbeschreibung 

Hinsichtlich der Bodenhauptgruppe sind die Böden im südlichen Teilbereich des Plangebietes den „Bö-

den aus solifluidalen Sedimenten“ (Bodeneinheit: Rendzinen) zuzuordnen. Als Bodenart wird in diesem 

Bereich Lehm angegeben. Auch die Böden im nördlichen Teil des Plangebietes sind den „Böden aus 

solifluidalen Sedimenten“ (Bodeneinheit: Rendzinen) zuzuordnen. Hier handelt es sich jedoch in diesem 

Bereich um Böden von Siedlung, Industrie und Verkehr, sodass die Aussagekraft der Datenlage stark 

reduziert wird. Für diesen Bereich existiert zudem keine Datenlage in Bezug auf die Bodenart. 

Als Grundlage für Planungsbelange aggregiert die Bodenfunktionsbewertung (HLNUG 2022, Boden 

Viewer Hessen) verschiedene Bodenfunktionen (Lebensraum, Ertragspotenzial, Feldkapazität, Nitrat-

rückhalt) zu einer Gesamtbewertung. Lediglich die Böden im südlichen Teilbereich des Plangebietes 

wurden bewertet. In diesem Bereich wurden die Böden insgesamt mit einem geringen Bodenfunktions-

erfüllungsgrad bewertet (Abb. 2). Dabei wurden die Böden im Einzelnen mit einem mittleren Ertragspo-

tenzial sowie einer geringen Feldkapazität bewertet. Das Nitratrückhaltevermögen wird als gering ein-

gestuft und die Acker- / Grünlandzahl mit > 30 bis <= 35 angegeben.  

 

Bodenempfindlichkeit 

Die Bodenfunktionen sind generell empfindlich gegenüber Bodenversiegelung, -auf- oder -abtrag sowie 

-vermischung. In Hinblick auf die Erosionsanfälligkeit der Böden wurde der K-Faktor als Maß für die 

Bodenerodierbarkeit für die Bewertung herangezogen. Innerhalb des Plangebietes besteht gemäß dem 

Bodenerosionsatlas mit einem K-Faktor von > 0,2 – 0,3 vorwiegend eine mittlere Erosionsanfälligkeit 

für die vorhandenen Böden. Darüber hinaus weisen die Böden im Plangebiet eine hohe bis sehr hohe 

natürliche Erosionsgefährdung auf. Auch die im Umfeld des Plangebietes vorhandenen Böden weisen 

eine vorwiegend sehr hohe sowie teilweise hohe bzw. extrem hohe natürliche Erosionsgefährdung auf 

(Abb. 3). 
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Abb. 2: Bodenfunktionsbewertung der Böden innerhalb sowie im Umfeld des Plangebietes. Plangebiet: rot umran-
det. (Quelle: BodenViewer Hessen, Zugriffsdatum: 06/2023, eigene Bearbeitung.) 
 

 
Abb. 3: Natürliche Erosionsgefährdung der Böden innerhalb sowie im Umfeld des Plangebietes. Plangebiet: 
schwarz umrandet. (Quelle: BodenViewer Hessen, Zugriffsdatum: 06/2023, eigene Bearbeitung.) 

 

Altlasten und Bodenbelastungen 

Altablagerungen, Altstandorte, Verdachtsflächen, altlastverdächtige Flächen, Altlasten und Flächen mit 

sonstigen schädlichen Bodenveränderungen innerhalb des Plangebietes sind zum gegenwärtigen Zeit-

punkt nicht bekannt. Werden bei der Durchführung von Erdarbeiten Bodenverunreinigungen oder sons-

tige Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen 

kann, sind jedoch umgehend die zuständigen Behörden zu informieren. 
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Kampfmittel 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB des Bebauungsplans Nr. 11 „Glockenbaum“ – 3. Änderung ist auf Ebene der ver-

bindlichen Bauleitplanung eine Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt, Kampfmittel-

räumdienst des Landes Hessen vom 04.09.2023 eingegangen, in der darauf hingewiesen wird, dass 

eine Auswertung vorliegender Luftbilder keinen begründeten Verdacht ergeben hat, dass mit dem Auf-

finden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche 

Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächenabsuche nicht erfor-

derlich. Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampfmit-

telverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, wird darum gebeten, den Kampfmittelräumdienst 

unverzüglich zu verständigen. 

 

Eingriffsbewertung 

Durch die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Glockenbaum“ wird eine „Sonderbau-

fläche Einkaufsmarkt, Bestand“ in „Gemischte Bauflächen“ umgewidmet. Da auf Ebene der Flächennut-

zungsplanänderung keine konkreten Eingriffe in das Schutzgut Boden vorbereitet werden, wird an die-

ser Stelle auf die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 

 

2.2 Wasser 

Bestandsbeschreibung 

Im Süden des Plangebietes verläuft eine Gewässerparzelle bzw. ein Gewässergraben mit zugehörigem 

Gewässerrandstreifen. Darüber hinaus befinden sich keine oberirdischen Gewässer oder Entwässe-

rungsgräben im Plangebiet.  

Auf die Regelungen des § 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 23 Hessisches Wassergesetz 

(HWG) wird hingewiesen. Demnach gilt unter anderem, dass im Gewässerrandstreifen das Entfernen 

von standortgerechten Bäumen und Sträuchern sowie das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten 

Bäumen und Sträuchern, der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und die nicht nur zeitweise Ab-

lagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt wer-

den können, verboten ist. Ferner wird darauf hingewiesen, dass das Erhöhen oder Vertiefen der Erd-

oberfläche im Gewässerrandstreifen einer wasserrechtlichen Genehmigung bedarf.  

Im Übrigen handelt es sich bei der vorliegenden Umwidmung der bereits im Flächennutzungsplan der 

Marktgemeinde Eiterfeld dargestellten Bauflächen nicht um die Ausweisung eines neuen Baugebietes 

i.S.d. § 23 Abs. 2 BauGB. Darüber hinaus erstreckt sich der Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Nr. 11 auf ein kleineres Plangebiet, sodass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung keine Auswei-

sung eines Baugebietes innerhalb des gesetzlichen Gewässerrandstreifens erfolgt.  

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder in 

einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet. Zudem befindet es sich nicht in einem amtlich festge-

setzten Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiet.  
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Eingriffsbewertung  

Durch die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Glockenbaum“ wird eine „Sonderbau-

fläche Einkaufsmarkt, Bestand“ in „Gemischte Bauflächen“ umgewidmet. Im Zuge der vorliegenden Pla-

nung ist nach derzeitigem Stand von keiner Beeinträchtigung der Ziele wasserwirtschaftlicher Pläne im 

Kontext der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) auszugehen. Da auf Ebene der Flächennut-

zungsplanänderung keine konkreten Eingriffe in das Schutzgut Wasser vorbereitet werden, wird an die-

ser Stelle auf die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 

 

2.3 Luft, Klima und Folgen des Klimawandels 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Auswirkungen auf die 

Schutzgüter „Luft“ und „Klima“ zu berücksichtigen. Zudem sind bei Bauleitplänen gemäß § 1a Abs. 5 

BauGB Maßnahmen anzuwenden, die dem Klimawandel entgegenwirken sowie die der Anpassung an 

den Klimawandel dienen. 

 

Bewertungsmethoden 

Die nachfolgende Klimabewertung erfolgte in Anlehnung an den „Handlungsleitfaden zur kommunalen 

Klimaanpassung in Hessen – Hitze und Gesundheit“ (HLNUG – Fachzentrum Klimawandel und Anpas-

sung 2019). Hierbei wurde der Fokus auf die Bewertung von klimatischen Belastungs- und Ausgleichs-

räumen und auf die Bewertung von Entstehungsflächen für Kalt- und Frischluft sowie deren Abfluss-

bahnen gelegt. Die Herangehensweise zur Beurteilung dieser Klimaelemente wurde anhand der Topo-

grafie, der vorhandenen Bebauungsstrukturen, der Flächennutzungen und der daraus abgeleiteten „Kli-

matope“ im Planungsraum durchgeführt. 

 

Bestandsaufnahme 

Als klimatische Belastungsräume zählen vor allem die durch Wärme und Luftschadstoffen belasteten 

Siedlungsflächen. Ein hoher Versieglungs- bzw. Bebauungsgrad führt tagsüber zu starker Aufheizung 

und nachts zur Ausbildung einer deutlichen „Wärmeinsel“ bei durchschnittlich geringer Luftfeuchte. Im 

Planungsraum sowie im Plangebiet selbst bilden der Siedlungsbereich und die Verkehrsflächen klima-

tische Belastungsräume (Abb. 4). Der Planungsraum ist demnach diesbezüglich bereits stark vorbelas-

tet. Klimatische Ausgleichsflächen weisen einen extremen Tages- und Jahresgang der Temperatur 

und Feuchte sowie geringe Windströmungsveränderungen auf. Sie wirken den durch Wärme und Luft-

schadstoffen belasteten Siedlungsflächen durch Kalt- und Frischluftproduktion und -zufuhr entgegen. 

Kaltluft entsteht in erster Linie auf Freiflächen (z.B. Acker, Grünland, Gehölzarme Parkanalagen), wenn 

in der Nacht die abkühlende Erdoberfläche ihrerseits die darüber liegenden bodennahen Luftschichten 

abkühlt. Der Abfluss der Kaltluftbahnen folgt im Groben der Geländeneigung entsprechend von den 

Höhen ins Tal. Im Planungsraum und im Plangebiet selbst bilden vor allem die landwirtschaftlich ge-

nutzten Freiflächen (Grünland, Acker) potenzielle Entstehungsflächen für Kaltluft (Abb. 4). Für den 

Siedlungsbereich von Eiterfeld (klimatischer Belastungsraum) sind vor allem die umliegend angrenzen-

den landwirtschaftlich genutzten Freiflächen aber für die Kalt- und Frischluftzufuhr zuständig. 
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Abb. 4: Nutzungstypen im Bereich des Plangebietes (rot umrandet). Die Siedlungsbereiche und die Verkehrsflä-
chen bilden klimatische Belastungsräume. Die Freiflächen (Grünland, Acker) bilden klimatische Ausgleichsflächen. 
Der potenzielle Abfluss der Kaltluft folgt der Topografie entsprechend von Norden nach Süden bzw. von Osten 
nach Westen (Quelle: GruSchu Hessen, Zugriffsdatum: 06/2023, eigene Bearbeitung). 

 

Starkregenereignisse 

Mit Hinblick auf die sehr hohe Erosionsgefährdung innerhalb sowie die teilweise hohe bzw. extrem hohe 

Erosionsgefährdung im Umfeld des Plangebietes wurde auf Starkregenereignisse im Bereich des Plan-

gebietes untersucht. 

Die Starkregen-Hinweiskarte für Hessen (HLNUG) vermittelt eine erste Übersicht der Gefährdungslage 

bei Starkregen. Sie soll Kommunen dabei unterstützen, ihre eigene Situation besser einschätzen zu 

können. Die Karte basiert auf Beobachtungen von Niederschlag, Topografie und Versiegelungsgrad. 

Die Starkregen-Hinweiskarte basiert auf einem Starkregen-Index. In den Starkregen-Index fließen die 

folgenden Parameter ein: 

Zusätzlich ist die Vulnerabilität (kritische Infrastrukturen, Bevölkerungsdichte und Erosionsgefahr) ent-

halten. Der Vulnerabilitäts-Index (umrandete Rasterzellen in den Karten) ergibt sich aus Standortfakto-

ren, die räumlich variierende Schadenspotenziale, Sachwerte oder Infrastrukturen (z.B. Krankenhäuser) 

einbeziehen. Folgende Informationen gehen in den Index ein: 

- Bevölkerungsdichte der gesamten Gemeindefläche (Einwohner pro km²) 

- Anzahl Krankenhäuser pro km² 

- Anzahl industrieller und gewerblicher Anlagen mit Gefahrstoffeinsatz pro km² 

- Bodenerosionsgefahr im Bereich hydrologischer Einzugsgebiete, die in urbane Räume entwäs-

sern 

 

Für die Gemarkung Eiterfeld besteht ein erhöhter Starkregen-Index. Der Vulnerabilitäts-Index wird als 

nicht erhöht bewertet (Abb. 5). 
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Abb. 5: Starkregen-Hinweiskarte für die Marktgemeinde Eiterfeld sowie für die Gemarkung Eiterfeld (weiß umran-
det) (Quelle: Starkregen-Hinweiskarte für Hessen (HLNUG), Zugriffsdatum: 06/2023, eigene Bearbeitung). 

 

Eingriffsbewertung 

Durch die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Glockenbaum“ wird eine „Sonderbau-

fläche Einkaufsmarkt, Bestand“ in „Gemischte Bauflächen“ umgewidmet. Da auf Ebene der Flächennut-

zungsplanänderung keine konkreten Eingriffe in das Schutzgut Klima vorbereitet werden, wird an dieser 

Stelle auf die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 

 

2.4 Pflanzen, Biotop- und Nutzungstypen 

Zur Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen innerhalb des Plangebietes wurde im Mai 2023 eine Ge-

ländebegehung durchgeführt. Die zum Aufnahmezeitpunkt vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen 

werden nachfolgend beschrieben. 

Das Plangebiet liegt im südlichen Randbereich der Ortslage von Eiterfeld. Das unmittelbare Umfeld des 

Plangebietes wird im Norden, Westen sowie im Osten vorwiegend durch Siedlungsstrukturen (Verkehrs-

flächen, Wohngebäude inklusive gärtnerisch gepflegten Anlagen, Einzelhandelsnutzungen) und im Sü-

den vorwiegend durch landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt (Acker).  

Das Plangebiet selbst umfasst vorwiegend eine mäßig intensiv genutzte Wiese frischer Standorte, die 

teilweise als Pferdeweide genutzt wird. Die Wiese wies zum Zeitpunkt der Kartierung eine mittel- bis 

hohe Vegetationsdecke mit einem stellenweise großen Vorkommen des Orientalischen Zackenschöt-

chens (Bunias orientalis), Löwenzahns (Taraxacum sect. Ruderalia), Weichen Storchschnabels und des 

Feld-Klees (Trifolium campestre) auf. Dadurch erwies sich die Wiese insgesamt als mäßig blütenreich. 

Darüber hinaus wurden keine Magerkeitszeigern vorgefunden.  

 



Umweltbericht, 13. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Glockenbaum“  

Entwurf – Planstand: 09.01.2024  15 

 
Abb. 6: Hochwüchsige Streifen an Straßenbegleitgrün 
im Bereich der nördlichen Plangebietsgrenze. (eigene 
Aufnahme 05/2023) 

 
Abb. 7: Wohnstrukturen und Verkehrsflächen nördlich 
des Plangebietes. (eigene Aufnahme 05/2023) 

 

 
Abb. 8: Ruderalisierte Säume und Gebüsche im Be-
reich der südöstlichen Plangebietsgrenze. (eigene Auf-
nahme 05/2023) 

 
Abb. 9: Mäßig intensiv genutztes Grünland innerhalb 
des Plangebietes. (eigene Aufnahme 05/2023) 

 

Entlang der nördlichen und östlichen Plangebietsgrenze verlaufen ruderale bzw. trockene, teilweise 

hochwüchsige Streifen an Straßenbegleitgrün. Des Weiteren sind im Bereich der östlichen Plangebiets-

grenze hochwüchsige, z.T. verbuschte Wegsäume frischer Standorte vorhanden. Die Saumbereiche 

weisen stellenweise einen ruderalisierten bzw. nitrophilen Charakter mit einem Vorkommen von vorwie-

gend Großer Brennnessel (Urtica dioica) und Orientalischem Zackenschötchen (Bunias orientalis) auf. 

Im Bereich der südlichen Plangebietsgrenze liegt ein kleinflächiger Abschnitt eines westlich an die Plan-

fläche angrenzenden linearen Gebüsches frischer Standorte aus klein- bis mittelgroßen heimischen 

Baum- und Straucharten. 
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Abb. 10: Kleinflächige Wiesenbereiche (Hintergrund), 
Gebüsche (Hintergrund) und Feldweg südöstlich des 
Plangebietes. Blick in Richtung Süden. (eigene 
Aufnahme 05/2023) 

 
Abb. 11: Wiese und Gebüsche (Hintergrund) im 
südlichen Bereich des Plangebietes. Blick in Richtung 
Süden. (eigene Aufnahme 05/2023) 

 

Schließlich befindet sich ein unbewachsener Feldweg im südlichen Teil des Plangebietes.  

Folgende Pflanzenarten konnten zum Zeitpunkt der Kartierung innerhalb des Plangebietes aufgenom-

men werden: 

Art Deutscher Name 
M
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Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz x   x 

Armoracia rusticana Meerrettich x    

Bellis perennis Gänseblümchen  x   

Bromus hordeaceus Weiche Trespe  x   

Bromus sterilis Taube Trespe x  x  

Bunias orientalis Orientalisches Zackenschötchen x x x x 

Capsella bursa-pastoris Gewöhnliche Hirtentäschel x x   

Cerastium fontanum Gewöhnliches Hornkraut x x   

Cirsium arvense Acker-Kratzdistel    x 

Cornus mas Kornelkirsche    x 

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn    x 

Dactylis glomerata Gewöhnliches Knäuelgras x x   

Daucus carota Gewöhnliche Möhre   x  

Galium album Weißes Labkraut x x  x 

Geranium dissectum Schlitzblättriger Storchschnabel x  x x 

Geranium molle Weicher Storchschnabel x x   

Geranium robertianum Ruprechtskraut    x 

Hypericum spec. Johanniskraut   x  

Lactuca serriola Kompass-Lattich  x x  

Lamium purpureum Purpurrote Taubnessel  x   

Myosotis spec. Vergissmeinnicht  x   

Plantago lanceolata Spitz-Wegerich x x x  

Poa trivialis Gewöhnliches Rispengras x x   

Potentilla anserina Gänse-Fingerkraut    x 

Potentilla reptans Kriechendes Fingerkraut   x x 
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Prunus spinosa Schlehdorn   x  

Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß    x 

Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß    x 

Rosa spec. Rosengewächs x  x  

Rubus sectio Rubus Brombeerstrauch   x  

Tanacetum vulgare Rainfarn   x  

Taraxacum sect. Ruderalia Gewöhnlicher Löwenzahn x x x  

Trifolium spec. Klee x x   

Urtica dioica Große Brennnessel    x 

Valerianella locusta Gewöhnlicher Feldsalat  x x x 

Veronica chamaedrys Gamander-Ehrenpreis   x  

Vicia cracca Vogel-Wicke   x  

Vicia sepium Zaun-Wicke x x x x 

 

Eingriffsbewertung 

Dem Plangebiet kommt aus naturschutzfachlicher Sicht eine überwiegend geringe bis mittlere ökologi-

sche Bedeutung zu. Ausschlaggebend dafür sind die vorhandenen Biotop- und Nutzungsstrukturen ge-

ringer (Straßenbegleitgrün) bis mittlerer (artenarme Wegsäume frischer Standorte, mäßig intensiv ge-

nutzte Wiese frischer Standorte) naturschutzfachlicher Wertigkeit.  

Da auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung keine konkreten Eingriffe in den vorhandenen Biotop- 

und Nutzungstypen vorbereitet werden, wird an dieser Stelle auf die Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung verwiesen. 

 

2.5 Tiere und artenschutzrechtliche Belange 

Auf die einschlägigen Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) wird hingewiesen. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind 

insbesondere, 

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Vogel-

arten führen können, außerhalb der Brutzeit durchzuführen, 

b) Bestandsgebäude vor Durchführung von Bau- oder Änderungsmaßnahmen daraufhin zu kontrollie-

ren, ob geschützte Tierarten anwesend sind, 

c) Gehölzrückschnitte und -rodungen außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.03. bis 30.09.) durchzufüh-

ren, 

d) Baumhöhlen und Gebäude außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) vor Beginn von Rodungs- oder 

Abrissarbeiten durch einen Fachgutachter auf überwinternde Arten zu überprüfen.  

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. Werden 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. 

Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. 
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2.6 Natura 2000 Gebiete und sonstige Schutzgebiete 

Natura 2000-Gebiete 

Das Plangebiet befindet sich weder in noch angrenzend an ein Natura 2000-Gebiet. Das nächstgele-

gene Natura 2000-Gebiet ist das Vogelschutzgebiet Nr. 5425-401 „Hessische Rhön“ in rd. 650 m süd-

östlicher Entfernung (Abb. 12). 

 

Sonstige Schutzgebiete 

Das Plangebiet befindet sich weder in noch angrenzend an ein Sonstiges Schutzgebiet. Die nächstge-

legene Sonstige Schutzgebiete sind das Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“, der Naturpark 

„Hessische Rhön“ und das Biosphärenreservat „Biosphärenreservat Rhön“ in rd. 650 m südlicher Ent-

fernung (Abb. 12). 

 

 
Abb. 12: Lage des Plangebietes (rot umrandet) zu den im NaturegViewer verzeichneten Natura 2000- sowie Sons-
tigen Schutzgebieten. (Quelle: NaturegViewer Hessen, Zugriffsdatum: 06/2023, eigene Bearbeitung) 

 

Eingriffsbewertung 

Aufgrund der fehlenden räumlichen und funktionalen Zusammenhänge können erhebliche Beeinträch-

tigungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele von Natura 2000- sowie Sonstigen Schutzgebieten im Fall 

einer künftigen Bebauung ausgeschlossen werden. 

 

2.7 Gesetzlich geschützte Biotope und Flächen mit rechtlichen Bindungen 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Innerhalb des Plangebietes sind keine gesetzlich geschützten Biotope bzw. Biotopkomplexe vorhanden.  
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Flächen mit rechtlicher Bindung 

Flächen mit rechtlicher Bindung (Kompensationsflächen, Ökokontomaßnahmenflächen) sind innerhalb 

des Plangebietes nicht vorhanden. Nördlich des Plangebietes grenzt eine Kompensationsfläche mit der 

Bezeichnung „UNB LK VB (Lat) _kA-UNB-01544“ (Maßnahmenart: Grünland Neueinsaat) der Stadt 

Lauterbach (Hessen) an das Plangebiet an. Der Sachstand wird im NaturegViewer Hessen als „unbe-

kannt“ angegeben.  

Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes 

Nr. 11 „Glockenbaum“ 2. Änderung. 

 

Eingriffsbewertung 

Da auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung keine konkreten Eingriffe vorbereitet werden, wird an 

dieser Stelle auf die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 

 

2.8 Biologische Vielfalt 

Der Begriff biologische Vielfalt oder Biodiversität umfasst laut BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 

- die Vielfalt der Arten,  

- die Vielfalt der Ökosysteme und  

- die genetische Variabilität innerhalb einer Art 

Diese drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. Bestimmte Arten 

sind auf bestimmte Ökosysteme und auf das Vorhandensein ganz bestimmter anderer Arten angewie-

sen. Die Ökosysteme werden stark durch die vorherrschenden Umweltbedingungen wie beispielsweise 

Boden-, Klima- und Wasserverhältnisse geprägt. Die genetischen Unterschiede innerhalb der Arten 

schließlich verbessern die Chancen der einzelnen Art, sich an veränderte Lebensbedingungen (z.B. 

durch den Klimawandel), als auch an lokale Gegebenheiten anzupassen. Die biologische Vielfalt ist mit 

einem eng verwobenen Netz vergleichbar, das zahlreiche Verknüpfungen und Abhängigkeiten aufweist. 

Das internationale Übereinkommen über die biologische Vielfalt (sog. Biodiversitätskonvention, in 

Kraft getreten am 29.12.1993) verfolgt drei Ziele auf globaler Ebene: 

- den Erhalt der biologischen Vielfalt, 

- die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und 

- den gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen 

Die Ziele der Hessischen Biodiversitätsstrategie sind die Stabilisierung und der Erhalt der biologischen 

Vielfalt in Hessen und somit der Erhalt der genetischen Ressourcen. Die Hessische Biodiversitätsstra-

tegie soll gleichzeitig der Erhaltung der genetischen Vielfalt der Arten, der Sicherung der naturraumty-

pischen und kulturhistorisch entstandenen Vielfalt von Lebensräumen und der Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustands der Schutzgüter dienen.  

Gemäß § 1 HeNatG wirkt das Land Hessen darauf hin, dass zur dauerhaften Sicherung der Lebens-

grundlagen die biologische Vielfalt, die Vielfalt der Lebensräume, die Artenvielfalt und die genetische 

Vielfalt geschützt und wiederhergestellt werden. Wertvolle Lebensräume von Tier-, Pflanzen-, Flechten- 

und Pilzarten, die vom Aussterben bedroht oder von besonderem Rückgang betroffen sind, müssen so 

gesichert und entwickelt werden, dass sich die Bestände der Arten wieder erholen können. 
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Eingriffsbewertung 

Entsprechend der Ausführungen in den vorhergehenden Kapiteln ist bei einer künftigen Bebauung vo-

raussichtlich mit keinen erheblichen nachteiligen Wirkungen auf die biologische Vielfalt zu rechnen. 

 

2.9 Landschaft 

Bestandsbeschreibung 

Das Plangebiet liegt im südlichen Randbereich der Ortslage von Eiterfeld. Das unmittelbare Umfeld des 

Plangebietes wird im Norden, Westen sowie im Osten vorwiegend durch Siedlungsstrukturen (Verkehrs-

flächen, Wohngebäude inklusive gärtnerisch gepflegten Anlagen, Einzelhandelsnutzungen) und im Sü-

den vorwiegend durch landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt (Acker). Landschaftsbildprägenden 

Gehölzstrukturen befinden sich hauptsächlich im Bereich südwestlich außerhalb des Plangebietes. 

 

Eingriffsbewertung 

Da auf Ebene der Flächennutzungsplan-Änderung keine konkreten Eingriffe in das Schutzgut Land-

schaft vorbereitet werden, wird an dieser Stelle auf die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verwie-

sen. 

 

2.10 Mensch, Wohn- und Erholungsqualität 

Wohnen 

An das Plangebiet grenzen im Norden und im Westen Wohnstrukturen an. Im Westen sind gewerbliche 

Nutzungen und im Süden landwirtschaftlich genutzte Flächen vorhanden. Im Falle einer potenziellen 

Bebauung im Vorhabenbereich werden voraussichtlich keine erheblichen Beeinträchtigungen vorberei-

tet, die mit negativen Auswirkungen auf die angrenzend vorhandenen Wohngebiete verbunden sind. 

Hiervon ausgenommen sind die temporären Einflüsse, die während einer möglichen Bauphase zwangs-

läufig auftreten. Damit sind im Gesamten keine erheblichen negativen Einflüsse auf die Belange von 

Wohnen bzw. Siedlung zu erwarten. 

 

Erholung 

Das Grünland, das überbaut werden soll, weist in ihren aktuellen Zustand keine nennenswerte Funktion 

für die menschliche Erholung auf. Zudem stehen in der unmittelbaren Umgebung weitere umfangreiche 

Offenlandflächen zur Verfügung. Insgesamt sind daher keine nachteiligen Auswirkungen auf den Aspekt 

Erholung zu erwarten. 

 

2.11 Kulturelles Erbe und Denkmalschutz 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundge-

genstände, zum Beispiel Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden, so ist dies gemäß § 21 

HDSchG dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (hessenArchäologie) oder der unteren Denkmal-

schutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 21 Abs. 3 HDSchG 

bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter 

Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 

  



Umweltbericht, 13. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Glockenbaum“  

Entwurf – Planstand: 09.01.2024  21 

2.12 Bestehende und resultierende Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 

Erbe oder für planungsrelevante Schutzgüter durch Unfälle und Katastrophen 

Derzeit sind bei Umsetzung der Planung keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 

Erbe oder die Umwelt durch Unfälle und Katastrophen abzusehen. 

 

2.13 Wechselwirkungen 

Die zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich aufgrund von komplexen Wirkungszusammenhän-

gen und Verlagerungseffekten gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Diese Wechselwirkungen be-

stehen zwischen den Organismen untereinander, zu ihrer Umwelt und deren Geoökofaktoren bzw. 

Ökofaktoren und dem Menschen. Die Wirkung der Planung auf die betrachteten Schutzgüter wurde in 

den Kapiteln 2.1 bis 2.12, in dem für einen Umweltbericht möglichen Rahmen, abgeschätzt. In der Zu-

sammenfassung ergab sich für keines der Schutzgüter eine erhebliche Beeinträchtigung. Des Weiteren 

sind zwischen den Schutzgütern keine strukturellen oder funktionalen Beziehungen bzw. Wechselwir-

kungen ersichtlich, die bei Umsetzung der Planung in wesentlichem Maße beeinträchtigt werden könn-

ten. Demnach sind bei der vorliegenden Planung keine erheblichen Umweltauswirkungen durch sich 

negativ verstärkende Wechselwirkungen im Plangebiet zu erwarten. 

 

 

3. Eingriffs- und Ausgleichsplanung 

Da auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung im Zuge der Flächennutzungsplan-Änderung keine 

konkreten Eingriffe vorbereitet werden, wird an dieser Stelle auf die Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung verwiesen. 

 

 

4. Prognose über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfüh-

rung der Planung 

Bei einer Nicht-Bebauung des Plangebietes bleiben die derzeit vorhandenen Biotop- und Nutzungsty-

pen einschließlich ihrer Funktionen für den Naturhaushalt grundsätzlich bestehen. Die vorhandenen 

landwirtschaftlich genutzten Flächen würden aller Voraussicht nach weiterhin durch eine mäßig inten-

sive Nutzung geprägt bleiben. Jedoch wäre eine Umsetzung des derzeit rechtskräftigen Bebauungspla-

nes grundsätzlich möglich. In diesem Falle würde eine größere Flächenversiegelung stattfinden. 

Da auf Ebene der Flächennutzungsplan-Änderung keine konkreten Eingriffe vorbereitet werden, wird 

an dieser Stelle auf die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 

 

 

5. Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Eine Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete ist derzeit nicht be-

kannt. 
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6. Alternative Planungsmöglichkeiten und wesentliche Gründe für die Standortwahl 

Das Baugesetzbuch wurde 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Ge-

meinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuin-

anspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5 

BauGB sieht demnach vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der In-

nenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird in der Boden-

schutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 bestimmt, dass die Notwendigkeit der Um-wandlung 

landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen Ermittlungen zu 

den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflä-

chen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. Für 

die Bauleitplanung bedeutet das, dass etwa in den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist, dass 

die Gemeinden Bemühungen unternommen haben, vor der Neuinanspruchnahme von Flächen zu-

nächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen. 

Da sich der Bereich des Plangebietes unmittelbar angrenzend zur bestehenden Misch- und Einzelhan-

delsnutzung entlang der Bahnhofstraße (L 3170) befindet und sich dieser für eine städtebauliche Ent-

wicklung im Sinne eines Lückenschluss bzw. einer Abrundung des südlichen Ortsrands von Eiterfeld 

anbietet, zumal die äußere verkehrliche Erschließung sowie auch die Ver- und Entsorgung des Plange-

bietes bereits gewährleistet ist, kann von einer weitergehenden Begründung an dieser Stelle abgesehen 

werden. 

Die Belange des Bodenschutzes werden in der fachlich gebotenen und gesetzlich erforderlichen Form 

berücksichtigt und in die Abwägung der Belange eingestellt. Zudem kann unter anderem durch die Fest-

setzungen zur Gestaltung und Begrünung der Grundstücksfreiflächen sowie zum Ausschluss von was-

serdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien zur Freiflächengestaltung auf Ebene der verbindli-

chen Bauleitplanung auch ein Beitrag zum vorsorgenden Bodenschutz innerhalb des Plangebietes ge-

leistet werden. 

 

 

7. Kontrolle der Durchführung von Festsetzungen und Maßnahmen der Planung sowie Über-

wachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Gemäß § 4c BauGB sind die Kommunen verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf-

grund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen, um insbesondere unvorhergese-

hene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen 

zur Abhilfe zu ergreifen. Die Kommune soll dabei die im Umweltbericht nach Nummer 3 Buchstabe b 

der Anlage zum BauGB angegebenen Überwachungsmaßnahmen sowie die Informationen der Behör-

den nach § 4 Abs. 3 BauGB nutzen.  

Da auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung im Zuge der Flächennutzungsplan-Änderung keine 

konkreten Eingriffe vorbereitet werden, wird an dieser Stelle auf die Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung verwiesen. 
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8. Zusammenfassung 

Kurzbeschreibung der Planung: Planziel der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Glo-

ckenbaum“ ist die Darstellung von „Gemischten Bauflächen“. Der räumliche Geltungsbereich des Plan-

gebietes umfasst Flächen in der Gemarkung Eiterfeld, Flur 12. 

Boden: Lediglich die Böden im südlichen Teilbereich des Plangebietes wurden bewertet. In diesem Be-

reich wurden die Böden insgesamt mit einem geringen Bodenfunktionserfüllungsgrad bewertet. Dabei 

wurden die Böden im Einzelnen mit einem mittleren Ertragspotenzial sowie einer geringen Feldkapazität 

bewertet. Das Nitratrückhaltevermögen wird als gering eingestuft und die Acker- / Grünlandzahl mit > 

30 bis <= 35 angegeben. Innerhalb des Plangebietes besteht gemäß dem Bodenerosionsatlas mit ei-

nem K-Faktor von > 0,2 – 0,3 vorwiegend eine mittlere Erosionsanfälligkeit für die vorhandenen Böden. 

Darüber hinaus weisen die Böden im Plangebiet eine hohe bis sehr hohe natürliche Erosionsgefährdung 

auf. Auch die im Umfeld des Plangebietes vorhandenen Böden weisen eine vorwiegend sehr hohe so-

wie teilweise hohe bzw. extrem hohe natürliche Erosionsgefährdung auf. Durch die 13. Änderung des 

Flächennutzungsplanes im Bereich „Glockenbaum“ wird eine „Sonderbaufläche Einkaufsmarkt, Be-

stand“ in „Gemischte Bauflächen“ umgewidmet. Da auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung keine 

konkreten Eingriffe in das Schutzgut Boden vorbereitet werden, wird an dieser Stelle auf die Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 

Wasser: Im Süden des Plangebietes verläuft eine Gewässerparzelle bzw. ein Gewässergraben mit zu-

gehörigem Gewässerrandstreifen. Darüber hinaus befinden sich keine oberirdischen Gewässer oder 

Entwässerungsgräben im Plangebiet. Auf die Regelungen des § 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und 

§ 23 Hessisches Wassergesetz (HWG) wird hingewiesen. Demnach gilt unter anderem, dass im Ge-

wässerrandstreifen das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern sowie das Neuan-

pflanzen von nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern, der Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen und die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern 

können oder die fortgeschwemmt werden können, verboten ist. Ferner wird darauf hingewiesen, dass 

das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche im Gewässerrandstreifen einer wasserrechtlichen Ge-

nehmigung bedarf. Im Übrigen handelt es sich bei der vorliegenden Umwidmung der bereits im Flä-

chennutzungsplan der Marktgemeinde Eiterfeld dargestellten Bauflächen nicht um die Ausweisung ei-

nes neuen Baugebietes i.S.d. § 23 Abs. 2 BauGB. Darüber hinaus erstreckt sich der Geltungsbereich 

des Bebauungsplans Nr. 11 auf ein kleineres Plangebiet, sodass auf Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung keine Ausweisung eines Baugebietes innerhalb des gesetzlichen Gewässerrandstreifens er-

folgt. Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder 

in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet. Zudem befindet es sich nicht in einem amtlich festge-

setzten Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiet. Durch die 13. Änderung des Flächennutzungspla-

nes im Bereich „Glockenbaum“ wird eine „Sonderbaufläche Einkaufsmarkt, Bestand“ in „Gemischte 

Bauflächen“ umgewidmet. Im Zuge der vorliegenden Planung ist nach derzeitigem Stand von keiner 

Beeinträchtigung der Ziele wasserwirtschaftlicher Pläne im Kontext der Europäischen Wasserrahmen-

richtlinie (WRRL) auszugehen. Da auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung keine konkreten Ein-

griffe in das Schutzgut Wasser vorbereitet werden, wird an dieser Stelle auf die Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung verwiesen. 

Klima und Luft: Mit Hinblick auf die sehr hohe Erosionsgefährdung innerhalb sowie die teilweise hohe 

bzw. extrem hohe Erosionsgefährdung im Umfeld des Plangebietes wurde auf Starkregenereignisse im 

Bereich des Plangebietes untersucht. Für die Gemarkung Eiterfeld besteht ein erhöhter Starkregen-

Index. Der Vulnerabilitäts-Index wird als nicht erhöht bewertet. Durch die 13. Änderung des Flächennut-

zungsplanes im Bereich „Glockenbaum“ wird eine „Sonderbaufläche Einkaufsmarkt, Bestand“ in „Ge-

mischte Bauflächen“ umgewidmet. Da auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung keine konkreten 
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Eingriffe in das Schutzgut Klima vorbereitet werden, wird an dieser Stelle auf die Ebene der verbindli-

chen Bauleitplanung verwiesen. 

Biotop- und Nutzungstypen: Dem Plangebiet kommt aus naturschutzfachlicher Sicht eine überwiegend 

geringe bis mittlere ökologische Bedeutung zu. Ausschlaggebend dafür sind die vorhandenen Biotop- 

und Nutzungsstrukturen geringer (Straßenbegleitgrün) bis mittlerer (artenarme Wegsäume frischer 

Standorte, mäßig intensiv genutzte Wiese frischer Standorte) naturschutzfachlicher Wertigkeit.  Da auf 

Ebene der Flächennutzungsplan-Änderung keine konkreten Eingriffe in den vorhandenen Biotop- und 

Nutzungstypen vorbereitet werden, wird an dieser Stelle auf die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

verwiesen. 

Artenschutzrecht: Die Beachtung der Verbotstatbestände der §§ 15 und 44 BNatSchG gilt auch bei der 

nachfolgenden konkreten Planumsetzung. Der Vorhabenträger bzw. Bauherr muss dem Erfordernis des 

Artenschutzes ggf. auch hier Rechnung tragen (Prüfung der Artenschutzbelange bei allen genehmi-

gungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren, gilt auch für Vorhaben nach § 63ff HBO). Dies 

bedeutet, dass auch bei Planung in der Ortslage (Bestand) die artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-

stände zu beachten sind.  

Schutzgebiete: Das Plangebiet befindet sich weder in noch angrenzend an ein Natura 2000-Gebiet. Das 

nächstgelegene Natura 2000-Gebiet ist das Vogelschutzgebiet Nr. 5425-401 „Hessische Rhön“ in rd. 

650 m südöstlicher Entfernung. Das Plangebiet befindet sich weder in noch angrenzend an ein Sonsti-

ges Schutzgebiet. Die nächstgelegene Sonstige Schutzgebiete sind das Landschaftsschutzgebiet „Hes-

sische Rhön“, der Naturpark „Hessische Rhön“ und das Biosphärenreservat „Biosphärenreservat Rhön“ 

in rd. 650 m südlicher Entfernung. Aufgrund der fehlenden räumlichen und funktionalen Zusammen-

hänge können erhebliche Beeinträchtigungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele von Natura 2000- 

sowie Sonstigen Schutzgebieten im Fall einer künftigen Bebauung ausgeschlossen werden. 

Gesetzlich geschützte Biotope und Kompensationsflächen: Das Plangebiet liegt innerhalb des Gel-

tungsbereiches des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 11 „Glockenbaum“ 2. Änderung. Da 

auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung keine konkreten Eingriffe vorbereitet werden, wird an die-

ser Stelle auf die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 

Landschaft: Das Plangebiet liegt im südlichen Randbereich der Ortslage von Eiterfeld. Das unmittelbare 

Umfeld des Plangebietes wird im Norden, Westen sowie im Osten vorwiegend durch Siedlungsstruktu-

ren (Verkehrsflächen, Wohngebäude inklusive gärtnerisch gepflegten Anlagen, Einzelhandelsnutzun-

gen) und im Süden vorwiegend durch landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt (Acker). Landschafts-

bildprägenden Gehölzstrukturen befinden sich hauptsächlich im Bereich südwestlich außerhalb des 

Plangebietes. Da auf Ebene der Flächennutzungsplan-Änderung keine konkreten Eingriffe in das 

Schutzgut Landschaft vorbereitet werden, wird an dieser Stelle auf die Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung verwiesen. 

Mensch, Wohn- und Erholungsqualität:  An das Plangebiet grenzen im Norden und im Westen Wohn-

strukturen an. Im Westen sind gewerbliche Nutzungen und im Süden landwirtschaftlich genutzte Flä-

chen vorhanden. Im Falle einer potenziellen Bebauung im Bereich werden voraussichtlich keine erheb-

lichen Beeinträchtigungen vorbereitet, die mit negativen Auswirkungen auf die angrenzend vorhande-

nen Wohngebiete verbunden sind. Hiervon ausgenommen sind die temporären Einflüsse, die während 

einer möglichen Bau-phase zwangsläufig auftreten. Damit sind im Gesamten keine erheblichen negati-

ven Einflüsse auf die Belange von Wohnen bzw. Siedlung zu erwarten. 

Das Grünland, das überbaut werden soll, weist in ihren aktuellen Zustand keine nennenswerte Funktion 

für die menschliche Erholung auf. Zudem stehen in der unmittelbaren Umgebung weitere umfangreiche 

Offenlandflächen zur Verfügung. Insgesamt sind daher keine nachteiligen Auswirkungen auf den Aspekt 

Erholung zu erwarten. 
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10. Anlagen und Gutachten 

Anlage 1: Bestandskarte der Biotop- und Nutzungstypen zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
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